
Rechtzeitig dieNotbremse gezogen
SYNES ERNST

WERTSCHRIFTENHANDEI

In letzter Minute hatdie

Wirtschaftskommission des

Ständerats verhindert, dass

dieKapitalgewinnsteuer

gegen den Volkswillen doch

noch eingeführt wird.Die Praxis zum gewerbs-
mässigen Wertschriften-
händler, auch Quasi-Wert-

papierhändler genannt, isteines
der ewig roten Tücher inder Steu-
erlandschaft Schweiz», sagt Urs
Kapalle, Direktionsmitglied und
Leiter Finanzpolitik und Steuern
beider Schweizerischen Bankier-
vereinigung. Kaum werde esange-
sprochen, steigere es«sekunden-
schnell den Emotionsspiegel von
Fachleuten und Laien, von Auto-
ren und Politikern».

Wie heftig das Thema die
Gemüter bewegt, hatte sich im
Sommer 2005 gezeigt. Mit hefti-
gem Protest reagierte dieFinanz -
branche auf das Kreisschreiben
Nr.8derEidgenössischen Steuer-
verwaltung (ESTV) zum gewerbs-
mässigen Wertschriftenhandel.
Mit diesem wollten die Berner
Steuerbehörden der Rechtspre-
chung des Bundesgerichts Nach-
achtung verschaffen.

«Normalanleger imVisier»
Dieneue Regelung gefährde

das Private Bankingund den Wer-
tschriftenhandel «existenziell»,
kommentierte der finanzpoliti-
sche Sprecher derSVP der Zürcher
Nationalrat Hans Kautmann. Und
CVP-Ständerat Eugen David dop-
pelte nach: «Mit den neuen Regeln
gerät der private Normalanleger
insVisier des Finanzdeparte-
ments. Dafür fehlen die gesetzli-
chen Grundlagen.» Eine Ein-
führung der Kapitalgewinnsteuer
durch die Hintertüre
sei nicht zulässig, da
das Volk imDezem-
ber 2001 eine ent-
sprechende Volks-
initiative mit Zwei-
drittelmehrheit abge-
lehnt habe.

Jetzt nimmt das
Parlament inderDe-

hatte umdas Steu-
erärgernis dasHeft in
die Hand. Beider Beratung der
Unternehmenssteuerreform IIhat
dieWirtschaftskommission (WAK)
des Ständerats eine Lösung erar-
beitet, diesich nach den Worten
von Kommissionpräsident Han-
nes Germann (SV? SH) andie Pra-
xisder Zürcher Verwaltungsge-
richts anlehne und gleichzeitig am
besten dem klaren Volkswillen
entspreche.

Mit sieben gegen drei Stimmen
beschloss die WAK, dass Kapital-
gewinne auf beweglichem Kapi-
talvermögen nicht steuerbar sind.

«Unsere

Formulierung
schafft Klarheit

und Rechts-

sicherheit.»

Hannes Germann
WAK-Präsident

Der Antrag der bürgerlichen Komi-
missionsmehrheit lautet: «Veräus-
serungsgewinne aus Wertschriften
und anderen Finanzanlagen, die
sich nicht aus Geschäftsvermögen
ergeben, das in funktionalem Zu-
sammenhang miteinem von der
steuerpflichtigen Person gerührten

Geschäftsbetrieb
steht, stellen kein Ein-
kommen aus selbst-
ständiger Erwerbs-
tätigkeit dar.» WAK-
Präsident Germann:
«Diese Formulierung
schafft die gewünsch-teKlarheit und
Rechtssicherheit.»

Nach Auffassung
des Berner Steuer-

fachmanns und nebenamtlichen
Bundesrichters Nicolas vonWerdt
kann die von derWAK des Stände-
rats vorgeschlagene Lösung zur
«Entschärfung derSituation» bei-
tragen. Urs Kapalle von der Ban-
kiervereinigung begrüsst sieund
bezeichnet siegar als«sehr gut».
Der Schafmauser FDP-Nationalrat
und Finanzpolitiker Gerold Büh-
rersagt schliesslich imGespräch
mit der «Handelszeitung»: «Ich bin
überzeugt, dass man mit diesem
Vorschlag dem Volksentscheid von
2001 endlich nachlebt.» Das Vor-
haben, das inder Sommersession
vom Ständerat behandelt wird
und anschliessend inden Natio-
nalrat kommt, sei«jetzt auf gutem
Weg».

Daraus spricht auch die Er-
leichterung darüber, dass die WAK
des Ständerats den Vorschlag des
Bundesrats zurBesei-
tigung des Steuer-
ärgernisses abge-
schmettert hat. Kern
der imvergangenen

 



Sommer präsentier-
ten Lösung warenzwei alternative
Schwellenwerte (sie-
heKasten). Statt zur
Klärung der Situation
beizutragen, goss die
Regierung jedoch noch mehr Öl
insFeuer. Bürgerliche Politiker und
Branche protestierten.

Markante Verschärfung
So bezeichnet Nationalrat Büh-

rerden Antrag des Bundesrats, der
inderWAK des Ständerats nurvon
der SP unterstützt wurde, als «un-
sinnig». Urs Kapalle von der Ban-
kiervereinigung rechnet vor, dass

unter der Regelung gemäss Bun-
desrat erheblich mehr Steuer-
pflichtige von der Thematik des
Quasi-Wertschriftenhändlers be-

«Das istein
ewig rotes Tuch

inunserer
Steuerlandschaft

Schweiz.»

Urs Kapalle
Bankiervereinigung

troffen wären als früher: «Die
Schwellen ...können derVielfalt
derAnlageinstrumente und der
Komplexität der finanziellen Si-
tuation derSteuerpflichtigen nicht
gerecht werden.»

Peter Uebelhart, Leiter M&A
Tax Schweiz bei KPMG Zürich,

meint, dass der ge-
werbsmässige Wert-
schriftenhandel ge-
genüber derheutigen
Praxis «markant» ver-
schärft würde. Ein
Beispiel: Wer einzu
50% fremdfinanzier-
tes Vermögen von
500 000 Fr.besitzt und
seine Köche-Aktien
innert weniger als

fünf Jahren mit Gewinn verkauft
hat, muss diesen Gewinn versteu-
ern. Ergilt nämlich wegen des fik-
tiven Anteils ander Fremdfinan-
zierung alszuversteuerndes Ein-
kommen.

Werden Bundesrat und ESTV
auf ihrem Antrag beharren? WAK-
Präsident Germann hatden Ein-
druck, dass die ESTV nicht locker-
lassen werde: «Offen bleibt nun
die Frage, obsich hier Finanzmi-
nister Hans-Rudolf Merz imSinne

der Wirtschaft und des Volksent-
scheides durchsetzen wird.»
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WAK-Präsident Hannes Germann (links) fragt sich, obFinanzminister Hans-Rudolf Merz am Steuervorschlag des Bundesrats festhält.




